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Hannover, 24. Juli 1884 

 

Seiner Hochwohlgeboren 

Herrn Geheimrat Dr. Koch 

Professor  

Berlin 

 

Die außergewöhnliche Nachfrage nach Desinfektionsmitteln, insbesondere nach 

Karbolsäure hat eine unmäßige Verteuerung derselben und die Festlegung der 

Vorräte zu Folge gehabt. Hand in Hand damit geht vielfach eine Verringerung der 

Güte der Ware, sodass unter dem Namen der rohen Karbolsäure Erzeugnisse in 

dem Handel vorkommen, welche diese Bezeichnung kaum verdienen. 

Diese Wahrnehmung sowie der Umstand, dass es immerhin von Wert sein muss, ein 

billigeres Fabrikat von mindestens gleicher, wenn nicht größerer Wirksamkeit zu 

kennen, führt uns darauf, Sie auf das Erzeugnis der Holzverkohlung, auf das rohe 

Kreosot (Kreosotöl) und auf das reine Kreosot aus Buchenteer aufmerksam zu 

machen, welches schon seit lange in Frankreich in weit größerem Maße, als bei uns 

zur Verwendung gelangt. Versuche, welche wir mit beiden Mitteln anstellten, haben 

uns gezeigt, dass Kreosot die doppelte gährung- und fäulnishemmende Kraft der 

Karbolsäure besitzt. 

Kreosot und Kreosotöl und deren heilkräftige Wirkung ist Ihnen hinlänglich bekannt. 

Nichtsdestoweniger wollten wir nicht unterlassen, Sie mit unserem Fabrikate bekannt 

zu machen und waren deshalb so frei, Ihnen je eine kleine Probe unseres 

Kreosotöles O und A sowie des reinen Kreosotes aus Buchenteer Ph. Germ. II durch 

die Post zu übersenden. Auf die Reinheit des Kreosotes möchten wir besonders 

hinweisen; das Erzeugnis wird in dieser vollendeten Beschaffenheit lediglich von 

unserer Fabrik in den Handel gebracht. Größere Proben stehen sehr gern zu 

Diensten. 

Sollte Ew. Hochwohlgeboren die Muße dazu haben, so sehen Sie sich angesichts 

der Bedeutung des Gegenstandes vielleicht veranlasst, eine Prüfung der 

Kreosotpräparate vorzunehmen. Wir würden in solchem Falle die Mitteilung des 

Ergebnisses Ihrer Prüfung mit besonderem Danke aufnehmen. 

Mit besonderer Hochachtung zeichnen 

Hartmann & Hauers 
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